
 

 

COVID INFOMATION 

 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich einen Moment nehmen und sich über 

unsere Maßnahmen, Verordnungen und Bitten für einen Aufenthalt in 

dieser besonderen Zeit informieren. 

 

Das MH2 Apartments bieten Ihnen viel Platz für Erholung, Freiräume und die Kraft der 

Natur. Egal, ob bei einer schönen Genusswanderung oder einer sportlichen Bergtour, einer 

Radel- oder E-Bike Tour in die Täler, einem Sprung ins kühle Nass oder bei einer Yoga-

Stunde. Unser höchstes Anliegen ist es, Ihnen bei uns eine entspannte Urlaubszeit mit 

kreativen, vorsichtigen und klugen Schutzmaßnahmen zu bereiten. Dazu gehört – mehr denn 

je – auch der Schutz unser aller Gesundheit. Die Sicherheit und das Wohlempfinden unserer 

Gäste und unseres Teams können wir aber nur gemeinsam mit Ihnen gewährleisten 

 

Voraussetzung für IHRE anreise und Aufenthalt 

 Bei der Anreise benötigt ihr einen negativen Coronatest, eine Impfbestätigung oder 

den Nachweis einer überstandenen Covid-19-Infektion. 

 Beim Einchecken müsst ihr euch registrieren, wie in Unterkünften üblich. 

 In den allgemein zugänglichen Bereichen benötigt ihr eine FFP2-Maske. 

 Zu anderen Gästegruppen haltet bitte zwei Meter Abstand. 

 

Gastronomie  

 Zum Lokalbesuch benötigt ihr einen negativen Coronatest, eine Impfbestätigung oder 

den Nachweis einer überstandenen Covid-19-Infektion. 

 In der Gastronomie herrscht eine Registrierungspflicht. 

 Am Weg von und zu den Tischen benötigt ihr eine FFP2-Maske. 

 Eure Gruppe kann indoor aus bis zu vier Erwachsenen plus max. 6 dazugehörigen 

Kindern bestehen (Ausnahme: gemeinsamer Haushalt) und outdoor aus maximal 10 

Personen plus max. 10 dazugehörigen Kindern. 

 Kein essen und trinken an der Bar (gilt indoor und outdoor). 

 Indoor gilt außerdem: Konsumation nur im Sitzen 

 Sperrstunde ist um 22 Uhr. 

 



 

Die wichtigsten Fragen und Antworten 
 
 
 
 

 Welche Tests gelten als Eintrittstest und wie lange sind sie gültig?  

 PCR-Test einer befugten Stelle (z. B. Labor): Gültigkeitsdauer 72 h 

 Antigentest einer befugten Stelle (z. B.: Apotheke, Teststraße): Gültigkeitsdauer 48 h 

 Antigentest zur Eigenanwendung mit digitaler Erfassung: Gültigkeitsdauer 24 h 

 Antigentest unter Aufsicht im jeweiligen Betrieb: gilt nur für den konkreten Anlass 

 

 Müssen sich auch Geimpfte und Genesene testen?  

 Nein, Impfung und Genesung gelten als „Eintrittstest“. Eine Impfung gilt ab dem 22. 

Tag nach der Erstimpfung für maximal drei Monate. Nach der zweiten Teilimpfung 

verlängert sich die Gültigkeit um weitere 6 Monate. Bei Impfstoffen, die nur eine 

Impfung erfordern, gilt diese ab dem 22. Tag für für 9 Monate. Ein Nachweis ist 

jeweils erforderlich. Der Nachweis einer bereits durchgemachten Corona-Infektion gilt 

für die Dauer von 6 Monaten als Eintrittstest. 

 

Benötigen auch Kinder einen Eintrittstest?  

 Ja. Nur Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr sind von der Testpflicht 

ausgenommen. 

 

Benötigen auch Kinder eine FFP2 Maske?  

 Die FFP2-Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.  

Kinder zwischen dem vollendeten sechsten und dem vollendeten 14. Lebensjahr 

können einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Loyalität zu unserem Haus. Wir wünschen 

Ihnen Gesundheit und freuen uns auf Ihren baldigen Besuch in MH2 Apartments. Für 

Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Herzliche Grüße aus Seefeld in Tirol – bleiben Sie gesund und munter, 

 

Ihr Team 

 

Silvia Hauser & Victoria Marrero 

 

Tel.: +43 676 70 55 890- Silvia 

Tel.: +43 676 77 37 161- Victoria 
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